
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses

163

das System der Vereinten Nationen, regionale und subregio-
nale Organisationen und Institutionen sowie nichtstaatliche
Organisationen umfasst, bei der Unterstützung konkreter Ab-
rüstungsmaßnahmen und des Aktionsprogramms zur Verhü-
tung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels
mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten127,
insbesondere unter anderem mit Hilfe des Koordinierungsme-
chanismus für Maßnahmen gegen Kleinwaffen;

7. dankt dem Generalsekretär für seinen Bericht über
die Durchführung der Resolution 59/82122, unter Berücksich-
tigung der diesbezüglichen Tätigkeiten der Gruppe interessier-
ter Staaten;

8. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über Abrü-
stungs- und Nichtverbreitungserziehung128 sowie seinen Be-
richt über das Informationsprogramm der Vereinten Nationen
über Abrüstung129; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung konkreter Abrüstungsmaßnahmen vorzule-
gen, unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Tätigkeiten
der Gruppe interessierter Staaten;

10. beschließt, den Punkt „Festigung des Friedens durch
konkrete Abrüstungsmaßnahmen“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/77

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 6. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 158 Stimmen ohne Gegenstimme bei 21 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/394, Ziff. 108)130:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Hon-
duras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Kongo, Kroatien, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho,
Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Maledi-
ven, Mali, Malta, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik,
Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Prín-
cipe, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik,
Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zen-
tralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Algerien, Ägypten, Bahrain, Dschibuti, Irak, Iran (Islamische

Republik), Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Marokko, Myanmar, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Syrische
Arabische Republik, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate.

61/77. Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/36 L vom 9. De-
zember 1991, 47/52 L vom 15. Dezember 1992, 48/75 E vom
16. Dezember 1993, 49/75 C vom 15. Dezember 1994,
50/70 D vom 12. Dezember 1995, 51/45 H vom 10. Dezember
1996, 52/38 R vom 9. Dezember 1997, 53/77 V vom 4. De-
zember 1998, 54/54 O vom 1. Dezember 1999, 55/33 U vom
20. November 2000, 56/24 Q vom 29. November 2001, 57/75
vom 22. November 2002, 58/54 vom 8. Dezember 2003 und
60/226 vom 23. Dezember 2005 mit dem Titel „Transparenz
auf dem Gebiet der Rüstung“,

nach wie vor die Auffassung vertretend, dass mehr Trans-
parenz auf dem Gebiet der Rüstung maßgeblich zur Vertrau-
ensbildung und Sicherheit zwischen den Staaten beiträgt und
dass die Schaffung des Registers der Vereinten Nationen für
konventionelle Waffen131 einen wichtigen Schritt zur Förde-
rung der Transparenz in militärischen Angelegenheiten dar-
stellt,

den zusammengefassten Bericht des Generalsekretärs über
das Register132 begrüßend, der die Antworten der Mitgliedstaa-
ten für das Jahr 2005 enthält,

127 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf. 
128 A/61/169 und Add.1.
129 A/61/215.
130 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Äquatorialguinea, Albanien, Andorra, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Australien, Bangladesch, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich,
Gabun, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Kasach-
stan, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland,
Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco,
Mongolei, Montenegro, Nauru, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Niger,
Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Phil-
ippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Swasi-
land, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania,
Vereintes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika und Zypern.

131 Siehe Resolution 46/36 L.
132 A/61/159 und Corr.1 und 2 und Add.1 und Add.1/Corr.1.
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sowie die Reaktion der Mitgliedstaaten auf das in den Zif-
fern 9 und 10 der Resolution 46/36 L enthaltene Ersuchen be-
grüßend, Angaben über ihre Ein- und Ausfuhren von Waffen
sowie vorhandene Hintergrundinformationen über ihre Rü-
stungsbestände, die Beschaffung aus der nationalen Produk-
tion und die diesbezüglichen Politiken bereitzustellen,

ferner begrüßend, dass einige Mitgliedstaaten Angaben
über die von ihnen vorgenommenen Transfers von Kleinwaf-
fen und leichten Waffen als zusätzliche Hintergrundinforma-
tion in ihre Jahresberichte an das Register aufgenommen ha-
ben,

feststellend, dass in der Abrüstungskonferenz 2006 eine
zielgerichtete Diskussion über Transparenz auf dem Gebiet
der Rüstung stattfand,

betonend, dass die Fortführung des Registers und seine
Weiterentwicklung überprüft werden sollten, um ein Register
mit möglichst breiter Beteiligung zu erreichen,

1. bekräftigt ihre Entschlossenheit, die effektive Füh-
rung des Registers der Vereinten Nationen für konventionelle
Waffen131, wie in den Ziffern 7 bis 10 der Resolution 46/36 L
vorgesehen, sicherzustellen;

2. macht sich den Bericht des Generalsekretärs über die
Fortführung des Registers und seine Weiterentwicklung133 so-
wie die darin enthaltenen Empfehlungen aus dem Konsensbe-
richt der Gruppe der Regierungssachverständigen von 2006 zu
eigen;

3. beschließt, den Geltungsbereich des Registers gemäß
den Empfehlungen in dem Bericht des Generalsekretärs über
die Fortführung des Registers und seine Weiterentwicklung
anzupassen;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär
im Hinblick auf die Herbeiführung der universellen Beteili-
gung jedes Jahr bis zum 31. Mai die erbetenen Daten und In-
formationen für das Register vorzulegen, so auch gegebenen-
falls negative Berichte, auf der Grundlage der Resolutionen
46/36 L und 47/52 L, der Empfehlungen in Ziffer 64 des Be-
richts des Generalsekretärs von 1997 über die Fortführung des
Registers und seine Weiterentwicklung134, der Empfehlungen
in Ziffer 94 des Berichts des Generalsekretärs von 2000 und
seiner Anhänge und Anlagen135, der Empfehlungen in den Zif-
fern 112 bis 114 des Berichts des Generalsekretärs von 2003136

und der Empfehlungen in den Ziffern 123 bis 127 des Berichts
des Generalsekretärs von 2006133;

5. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
bis zur Weiterentwicklung des Registers zusätzliche Informa-
tionen über die Beschaffung aus der nationalen Produktion und
die Rüstungsbestände bereitzustellen und sich der Spalte „Be-

merkungen“ des Standardberichtsformulars zu bedienen, um
zusätzliche Informationen, beispielsweise Angaben zu Typen
oder Modellen, bereitzustellen;

6. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
außerdem, anhand des von der Gruppe von Regierungssach-
verständigen 2006 angenommenen fakultativen Standardbe-
richtsformulars137 oder mittels anderer für zweckmäßig erach-
teter Verfahren zusätzliche Hintergrundinformationen über
Transfers von Kleinwaffen und leichten Waffen bereitzustel-
len;

7. bekräftigt ihren Beschluss, im Hinblick auf die Wei-
terentwicklung des Registers seinen Geltungsbereich und die
Beteiligung an dem Register fortlaufend zu überprüfen, und

a) erinnert zu diesem Zweck an ihr Ersuchen an die Mit-
gliedstaaten, dem Generalsekretär ihre Auffassungen über die
Fortführung des Registers, seine Weiterentwicklung und über
Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz im Zusammen-
hang mit Massenvernichtungswaffen mitzuteilen;

b) ersucht den Generalsekretär, im Hinblick auf den
Dreijahreszyklus für die Überprüfung des Registers sicherzu-
stellen, dass der für 2009 einzuberufenden Gruppe von Regie-
rungssachverständigen ausreichende Mittel zur Verfügung ge-
stellt werden, damit sie die Fortführung des Registers und sei-
ne Weiterentwicklung überprüfen kann, unter Berücksichti-
gung der Arbeit der Abrüstungskonferenz, der von den Mit-
gliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auffassungen und der
Berichte des Generalsekretärs über die Fortführung des Regi-
sters und seine Weiterentwicklung;

8. ersucht den Generalsekretär, die Empfehlungen in
seinen Berichten von 2000, 2003 und 2006 über die Fortfüh-
rung des Registers und seine Weiterentwicklung umzusetzen
und sicherzustellen, dass dem Sekretariat ausreichende Mittel
zur Führung und Erhaltung des Registers zur Verfügung ge-
stellt werden;

9. bittet die Abrüstungskonferenz, zu erwägen, ihre Ar-
beit in Bezug auf die Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung
fortzusetzen;

10. fordert alle Mitgliedstaaten erneut auf, auf regionaler
und subregionaler Ebene unter voller Berücksichtigung der be-
sonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region oder Subre-
gion zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die internationalen
Bemühungen zur Erhöhung der Offenheit und Transparenz auf
dem Gebiet der Rüstung zu stärken und zu koordinieren;

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über den Stand der
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

12. beschließt, den Punkt „Transparenz auf dem Gebiet
der Rüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.133 A/61/261.

134 A/52/316 und Corr.2.
135 A/55/281.
136 A/58/274. 137 A/61/261, Anhang I.




